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Spezielle Besuchsregelung in der Geriatrie 
 
 
 

 Es ist der Besuch des Patienten durch eine Besuchsperson pro Tag möglich. 
 

 Die zu besuchenden Patientinnen/Patienten dürfen sich aktuell nicht in Quarantäne 
bzw. Isolation befinden. 

 

 Für Besucher gilt die Voraussetzung, dass ein negatives Testergebnis (PCR nicht 
älter als 48 Stunden, Antigen-Schnelltest nicht älter als 24 Stunden) vorgelegt wird.  
Das Testergebnis ist bei Verlangen der Pflegekraft vorzuweisen. Alternativ kann auch 
der Nachweis eines vollständigen Impfschutzes vorgelegt werden. Die Zweitimpfung 
muss entsprechend mindestens 14 Tage zurückliegen. Zudem ist eine Genesenen-
Bescheinigung für eine bereits überstandene Corona-Erkrankung ausreichend 
(maximale Gültigkeit 6 Monate) 
Für Kurzentschlossene besteht die Möglichkeit einen Antigen-Schnelltest im 
benachbartem Parkhaus der Gesundheitswelt Chiemgau durchführen zu lassen. 

https://chiemgau-thermen.coronatest.bayern/ 
 

 Die Besuchsperson bestätigt schriftlich, dass keine Krankheitssymptome bestehen 
und in den vergangenen 14 Tagen kein Kontakt zu einer mit dem Coronavirus 
infizierten Person vorlag.  
 

 Die Besuchsperson darf die Patientin/ den Patienten nur während der geregelten 
Besuchszeiten aufsuchen. 
 

 Jeder Besucher hat im Eingangsbereich beider Zugänge zur Simssee Klinik (Haus 
A/B und Haus C) die ausliegenden Besucherformulare vollständig auszufüllen 
und bei der anschließenden Meldung beim Pflegepersonal auf der jeweiligen Station 
zwingend vorzulegen. Zudem ist die Vorlage des negativen Testergebnisses bzw. 
eines vollständigen Impfschutzes oder der Genesenen-Bescheinigung notwendig.  
 

 In der Geriatrischen Rehabilitation gelten die folgenden Besuchszeiten: 
Montag – Freitag   17:00 bis 19:00 Uhr 
Samstag/Sonntag/Feiertag  13:30 bis 16:30 Uhr 
 

 Während des Besuches sind von Patient und dem Besucher FFP2-Masken zu 
tragen und die üblichen AHA-L-Regeln einzuhalten. Besucher haben die 
erforderlichen Masken mitzubringen. Den Patienten werden FFP2-Masken durch die 
Klinik zur Verfügung gestellt. 

 

 Das Betreten der Häuser A und B der Simssee Klinik sowie der Besuch des 
Bistros/Cafes im Haus A sind untersagt. Besucher müssen sich auf unmittelbar 
direktem Weg über den Eingang Haus C auf die entsprechende Station begeben.  
 

 Jede Besucherin/ jeder Besucher erklärt sich mit dieser Regelung einverstanden. Das 
Nichtbefolgen dieser Besuchsregelung führt zu einem unmittelbaren Ausschluss der 
Besuchsperson. 

 
Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis und die Einhaltung dieser Regelung, die die Sicherheit 
und Gesundheit aller unserer Patientinnen und Patienten gewährleisten soll. 
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Besucherformular Geriatrie  
 
Allgemeine Angaben zum Besucher  
(bitte den 1. Teil dieses Formulars vor dem Betreten der geriatrischen Stationen ausfüllen und 

anschließend dem Pflegepersonal der jeweiligen Station aushändigen) 

 

Vor- und Nachname  
Telefonnr. oder 

E-Mail-Adresse  
Datum /Uhrzeit 

   
Zu besuchender 

Patient:  
 

 

Die Richtigkeit meiner persönlichen Daten bestätige ich mit meiner Unterschrift.   

Zudem bestätige ich, dass ich weder Krankheitssymptome (z.B. Husten, Schnupfen, Fieber, 

Geschmacksverlust, Atemnot) habe, noch in den vergangenen 14 Tagen Kontakt zu einer mit 

dem Coronavirus infizierten Person hatte. 

Ich bestätige hiermit ebenfalls, mich an die in der Klinik geltenden Schutzmaßnahmen (AHA) 

zu halten. Wenn ein Verstoß gegen die Klinikregeln vorliegt, erfolgt ein unmittelbarer 

Ausschluss der Besuchsperson. 

 

 

 

Datum    Unterschrift des Besuchers 

 

 

 

Nur vom Mitarbeiter der Abteilung Geriatrie auszufüllen: 

 

 

Mitarbeiter: ______________________________________ 

 

Eine Bescheinigung über ein negatives Testergebnis, PCR-Test nicht älter als 48 Stunden, Antigen-

Schnelltest nicht älter als 24 Stunden wurde vorgelegt: 

 

Ja    Nein    

 

Der Besucher verfügt über einen vollständigen Impfschutz, die Zweitimpfung liegt mehr als 14 Tage 

zurück. Der Besucher verfügt über eine Genesenen-Bescheinigung (Gültigkeit bis zu 6 Monaten). 

Entsprechende Bescheinigung oder Impfpass wurde vorgelegt: 

 

Ja   Nein  

 

 


